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VERORDNUNG (EG) Nr. 1459/2001 DER KOMMISSION
vom 17. Juli 2001

zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1046/2001 mit Sondermaßnahmen zur Stützung des
Schweinefleisch- und Kalbfleischmarktes in den Niederlanden

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 des Rates vom
29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorganisation für
Schweinefleisch (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 1365/2000 (2), insbesondere auf Artikel 20,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1254/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Rindfleisch (3), insbesondere auf Artikel 39,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Infolge von Ausbrüchen der Maul- und Klauenseuche in
bestimmten Erzeugungsgebieten der Niederlande haben
die niederländischen Behörden gemäß Artikel 9 der
Richtlinie 85/511/EWG des Rates vom 18. November
1985 zur Einführung von Maßnahmen der Gemein-
schaft zur Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche (4),
zuletzt geändert durch die Akte über den Beitritt Öster-
reichs, Finnlands und Schwedens, Schutzmaßnahmen im
Veterinärbereich erlassen. Außerdem werden mit der
Verordnung (EG) Nr. 1046/2001 der Kommission (5)

Sondermaßnahmen zur Stützung des Schweine- und
Kalbfleischmarktes in diesem Mitgliedstaat erlassen.

(2) Angesichts der verbesserten Tiergesundheitslage ist die
Anwendung der außergewöhnlichen Marktstützungs-
maßnahmen nunmehr zu beenden. Infolgedessen ist die
Verordnung (EG) Nr. 1046/2001 aufzuheben.

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme der genannten Sitzung
der Verwaltungsausschüsse für Schweinefleisch und für
Rindfleisch —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 1046/2001 wird aufgehoben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 17. Juli 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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